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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte im 
Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse
(KOM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2006)0914)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0019/2007),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ARTIKEL 1 NUMMER 4

Artikel 14 Absatz 3 (Richtlinie 2000/96/EG)

3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so sind Artikel 5a Absätze 1 
bis 4 und Absatz 5 Buchstabe a sowie 
Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 8 
anzuwenden.

3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so sind Artikel 5a Absätze 1 
bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 
1999/468/EG unter Beachtung von dessen 
Artikel 8 anzuwenden.

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Begründung

Die Standardfrist des Regelungsverfahrens mit Kontrolle sollte nicht verlängert werden. 
Daher wird der Verweis auf Artikel 5a Absatz 5 Buchstabe a des Beschlusses 1999/468/EG 
gestrichen.
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BEGRÜNDUNG

Bei der Anpassung der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte an den revidierten 
Komitologiebeschluss 1999/468/EWG ist das neu eingeführte Regelungsverfahren mit 
Kontrolle umfassend zu berücksichtigen. Der Verweis auf dieses Verfahren sollte klar sein 
und keine Verlängerung der Fristen gegenüber den Standardfristen des Regelungsverfahrens 
mit Kontrolle vorsehen.


